
BÜRGERSERVICE

�  Abfuhr Gelber Sack
Mittwoch, 6. Juli
GS 1 … 7 = Kernstadt und 
Ortsteile

�  Abfuhr Papiertonne
Donnerstag, 30. Juni
PT 3 + 4 + 6 + 7 = Kernstadt 
östlich der Gartenstraße, 
nördlich der Friedhofstraße, 
Kogenäcker, Rosslauf,  
Hesselbühl und Aach-Linz
Freitag, 1. Juli
PT 1 + 2 + 5 = Restliche 
Kernstadt, Ortsteile außer 
Aach-Linz

Öffnungszeiten

�  Bürgerzentrum und 
KFZ-Zulassungsstelle

Montags, dienstags, mitt-
wochs, freitags 8 … 16 Uhr 
Donnerstags 8 … 18 Uhr 
Samstags 9 … 12 Uhr

�  Rathaus
Montags … freitags 8 … 12 Uhr 
Dienstags 14 … 16 Uhr 
Donnerstags 14 … 18 Uhr

�  Waldfreibad
Bei schönem Wetter: 
9 … 20 Uhr 
Bei schlechtem Wetter:  
9 … 11 Uhr, 16 … 19 Uhr 
Mittwochs: ab 6.30 Uhr 
Frühbadetag

�  Tourist-Information
Montags … freitags, 9 - 12 Uhr, 
14 … 17 Uhr

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Pfullendorf und ihrer Stadtteile 
Aach-Linz, Denkingen, Gaisweiler, Großstadelhofen, Mottschieß, Otterswang, Zell a. A.
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Sommerferienspaß bietet 
90 Veranstaltungen an  
Pfullendorf /stt … Die Kinder 
und Jugendlichen in Pfullen-
dorf und den Teilorten dür-
fen sich auf abwechslungs-
reiche Sommerferien freuen. 
Das Kinder- und Jugend- 
büro hat auch in diesem Jahr 
wieder ein kunterbuntes  
Ferienprogramm zusammen 
gestellt.   

90 Veranstaltungen weist das 
Programmheft aus und es 
vergeht kein Werktag in den 
Sommerferien, an dem nicht 
mindestens ein Angebot statt-
“ndet. ŒEs ist für jeden zwi-
schen sechs und 18 Jah-
ren etwas dabei•, sagte Sarah 
Mahlenbrey vom organisie-
renden Kinder- und Jugend-
büro bei der Vorstellung des 
Programms am vergangenen 

Mittwoch. ŒWir haben acht 
Programmpunkte mehr als in 
2015•, freuten sich Mahlen-
brey und ihre zehn Teamkol-
legen über die gute Koopera-
tionsbereitschaft der Vereine, 
Betriebe und Einrichtungen. 
Es seien allerdings auch einige 
Absagen von bisherigen An-
bietern, die eine Pause einle-
gen wollen, eingegangen. 760 
Kinder, so Mahlenbrey, die auf 
gutes Ferienwetter hofft, nah-
men im vergangenen Jahr am 
Sommerferienspaß teilt. 
Besonders intensiv ist in die-
sem Jahr die Zusammenar-
beit mit der Furtmühle. Dort 
“ndet das gemeinsame Pro-
jekt von Kinder- und Jugend-
büro und Furtmühle ŒAuf der 
Flucht• statt und es gibt einige 
mehrtägige Veranstaltungen 

wie die Entdeckungsreisen zu 
Kultur und Handwerk in Euro-
pa. Ansonsten reicht das brei-
te Spektrum der Angebote von 
verschiedenen Sportarten wie 
Bogenschießen, Ringen, Klet-
tern oder Voltigieren über Ko-
chen und Backen bis zu An-
geboten im kreativen und 
sozialen Bereich. Neu sind in 
diesem Jahr ein Aus”ug in die 
Vergangenheit mit dem Sozi-
alverband VdK, die Selbstver-
teidigungskurse für Kinder, ein 
Floßbau-Workshop, ein Ke-
gelabend oder ein Schauspiel-
training für Mädchen. Beson-
ders beliebte Angebote wie der 
Rund”ug über Pfullendorf, die 
Workshops bei Geberit, Alno 
und Kramer, das Kinderkino, 

Fortsetzung auf Seite 2

Das Team vom Kinder- und Jugendbüro mit Sarah Mahlenbrey, Lars Brack, Pascal Pousset, Cornelius Hornstein, Angelika Geiger, Fabian Let-
schgi, Andreas Roth, Elisabeth Wetzel, Elin Längle und Tamara Remensperger bietet in den Sommerferien wieder ein abwechslungsreiches 
Programm für Kinder und Jugendliche an.  Foto: Anthia Schmitt
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die Wakeboard-Kurse oder der 
Blick hinter die Kulissen der 
Volksbank “nden auch in die-
sem Jahr statt. Als ganztägi-
ge Aus”üge bietet das Kinder- 
und Jugendbüro eine Fahrt 
mit der Öchsle-Museums-
bahn samt Klosterschatzsu-
che in Ochsenhausen und eine 
Fahrt zum Schokoladenher-
steller Ritter Sport in Walden-
buch an. Damit die Jugendli-
chen, die das ganze Jahr über 
die Angebote des Jugendhau-
ses nutzen, auch in den Ferien 
eine Anlaufstelle haben, öffnet 
der Offene Treff an einem Tag 
pro Woche. 
Die Informations- und An-
meldemodalitäten sind gleich 
wie im letzten Jahr. Das Pro-
grammheft wird in allen Schu-
len in Pfullendorf und in den 
Ortsteilen an die Schüler ver-
teilt. Weitere Exemplare lie-
gen im Bürgerbüro und in der 
Stadtbücherei aus. Die Anmel-
dung erfolgt mit einem Los-
verfahren am Montag, 11. Juli, 
von 19 bis 21 Uhr im Foyer der 
Sechslinden-Schule. Die Lose 
werden von 18.30 bis 19 Uhr 
gezogen. Um eine zügige Ab-
wicklung zu gewährleisten, 
richtet das Kinder- und Ju-
gendbüro sechs Anmeldeplät-
ze ein. Für die Angebote der 
Furtmühle gibt es einen zu-
sätzlichen siebten Anmelde-
platz. Weitere Anmeldetermi-
ne sind am Dienstag, 12. Juli, 
von 10.30 bis 13.30 Uhr so-
wie am Donnerstag, 14. Juli, 
von 14 bis 16.30 Uhr im Ju-
gendhaus. Nach der Anmel-
dewoche können freie Plätze 
beim Jugendhaus erfragt wer-
den. Die Teilnahmegebühren 
für die ausgewählten Angebo-
te sind bei der Anmeldung zu 
entrichten.

Seniorenkonzept

Angebote für 
Senioren melden
Pfullendorf/hsg … Die Stadt 
bringt nach intensiver Vorar-
beit ein Seniorenkonzept auf 
den Weg. Koordinatorin und 
Leiterin des Arbeitskreises 

Senioren ist Ruth Schuttkowski. 
Als erste Maßnahme wird ein 
Seniorenführer herausgege-
ben, in dem alle Angebote für 
ältere Menschen übersichtlich 
zusammengefasst werden. Der 
Seniorenführer soll sich an Men-
schen mit P”ege- und Unter-
stützungsbedarf wenden, aber 
auch an Senioren, die gesund 
und rüstig sind und aktiv am 
Leben teilnehmen. Zur Erstellung 
des möglichst umfassenden 
Seniorenführers werden alle 
p”egenden, beratenden und 
unterstützenden Einrichtungen 
und Vereine, aber auch alle in 
der aktiven Seniorenarbeit täti-
gen Vereine, Kirchengemeinden, 
oder Altenwerke, also kultur- 
und religionsübergreifend jeder 
in der Kernstadt und in den 
Ortsteilen, der mit Senioren ar-
beitet oder Veranstaltungen für 
Senioren anbietet, gebeten, sich 
zur Erfassung der Angebote mit 
Ruth Schuttkowski unter E-Mail: 
ruth.schuttkowski@stadt-
pfullendorf.de oder Telefon 
07552/25-1105 in Verbindung 
zu setzen. Meldeschluss ist am 
Mittwoch, 6. Juli

Standesamt

Beurkundungen im 
Mai 
Pfullendorf/pa … Beim Stan-
desamt der Stadt Pfullendorf 
wurden in der Zeit vom 1. bis 31. 
Mai die folgenden Beurkundun-
gen vorgenommen.  
 
Eheschließungen 
20.05.2016 Doris Elisabeth 
Teufel geb. Brendle und Rudolf 
Michael Bender, Bergstraße 6, 
88630 Pfullendorf 
20.05.2016 Christina Barba-
ra Schare geb. Hofmann und 
Richard Engelbert Mutschler, 
Johann-Peter-Hebel-Straße 9, 
88630 Pfullendorf 
und fünf weitere Eheschließun-
gen 
 
Sterbefälle 
03.05.2016 Karl Mack, Am Ein-
fang 10, 88630 Pfullendorf 
05.05.2016 Wilhelm Friedrich 
Bühren, Winkelgasse 9, 88630 
Pfullendorf 
07.05.2016 Ingeborg Kunze geb. 
Hansen, Hauptstraße 9, 88356 
Ostrach 
11.05.2016 Udo Willi Muche 
geb. Fritz, Sahlenbach 6, 88630 

Pfullendorf 
15.05.2016 Gertrud Meier geb. 
Schönle, Tulpenstraße 16, 88630 
Pfullendorf 
25.05.2016 Lorenz Richard 
Stor, Alte Postgasse 1, 88630 
Pfullendorf 
25.05.2016 Maria Theresia Walk 
geb. Rock, Zur Wolfsgrube, 
88630 Pfullendorf 
29.05.2016 Monika Ursula Sabi-
ne Plünsch geb. Bögle, Äußerer 
Mühlweg 9, 88630 Pfullendorf 
und neun weitere Sterbefälle

Wirtschaftsförderung

Workshop für 
Unternehmer
Pfullendorf/hsg … Die Wirt-
schaftsförderung der Stadt 
Pfullendorf kooperiert mit dem 
Sigmaringer Informationsbüro 
für Unternehmer ŒeBusiness-
lotse• und bietet in diesem 
Rahmen am Mittwoch, 13. Juli, 
einen Workshop ŒSocial Media 
… Ihr Unternehmenspro“l in Fa-
cebook• an. Der Workshop “ndet 
von 18 bis 20 Uhr im Schu-
lungsraum der Firma Pumax 
im Obergeschoss des Linzgau-
Centers statt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Nähere Informatio-
nen gibt es im Internet: www.
eblsig.de oder unter Telefon 
0751/5014917. 

Tourist-Information

Räuberführung
Pfullendorf/hsg … Die Tourist-
Information lädt am Sonntag, 
10. Juli, zu einer Räuberführung 
ŒAuf den Spuren von Räubern, 
Zinken und dem Rotwelsch• ein. 
Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am 
Obertor, Ende gegen 18 Uhr. Der 
Ganove Grandscharle nimmt die 
Teilnehmer mit in das Jahr 1820 
und lehrt ihnen nicht nur das 
Rotwelsch. Auf unterhaltsame 
Weise wird Wissenswertes des 
Gaunerlebens vermittelt und 
bei dem Streifzug durch die 
Stadt erfahren die Teilnehmer 
die dunklen Geheimnisse des 
Räuberlebens und die damit 
verbundenen Schwierigkeiten 
im Alltag. Die Führung ist für die 
Teilnehmer kostenlos. Da es eine 
Teilnehmerbegrenzung gibt, ist 
eine Anmeldung bei der Tourist-
Information unter Telefon 

APOTHEKEN

Donnerstag:
Central-Apotheke, 
Pfullendorf 07552/5212

Freitag: 
Kloster-Apotheke,  
Pfullendorf 07552/5866

Samstag:
Herz-Apotheke,  
Sigmaringen 07571/747339
Bahnhof-Apotheke,  
Stockach 07771/2313

Sonntag:
Apotheke Leopold,  
Sigmaringen 07571/13665
P”ummern-Apotheke,  
Überlingen 07551/63864
Schloss-Apotheke,  
Heiligenberg 07554/250

Montag:
Stadt-Apotheke,  
Mengen 07572/6788

Dienstag:
Apotheke im Hanfertal,  
Sigmaringen 07571/5513
Apotheke Owingen, 
07551/66668

Mittwoch:
Kreuz-Apotheke,  
Mengen 07572/8035
Löwen-Apotheke,  
Überlingen 07551/944777

Apotheken-Notdienst“nder
Festnetz: 08000022833
Handy: 22833
Internet: www.lak-bw.de

ÄRZTE

Samstags, sonntags, feiertags 
8 … 22 Uhr am Krankenhaus 
Sigmaringen, Telefon 116117

KINDERÄRZTE

zu erfragen unter 
Telefon 0180/1929345

ZAHNÄRZTE

zu erfragen unter 
Telefon 0180/5911660

AUGENÄRZTE

zu erfragen unter 
0180/1929340 (nur Wochen-
ende und Feiertage)

TIERÄRZTE

Wenn der Haustierarzt nicht 
erreichbar ist: Dr. Fischer, 
Egg 07552/9280431
Praxis Bernauer, Rengets-
weiler (altes Schulhaus) 
07578/9339300

NOTRUFE

Feuerwehr: 
Telefon 112

Rettungsdienst/Notarzt:
Telefon 112

Polizei: 
Telefon 110

Krankentransport:
Telefon 07552/19222

Krankenhaus Pfullendorf:
Telefon 07552/2502

Spitalp”ege Alten- und 
P”egeheim: 
Tel. 07552/252461

Spitalp”ege Tagesp”ege:
Telefon 07552/9281545

Spitalp”ege Ambulanter 
P”egedienst:
Telefon 07552/252461

Bürgerhilfe-Verein:
Einsatzleitung  07552/3829857

Sozialstation St. Elisabeth 
Pfullendorf:
Telefon 07552/1212

Vinzenz Ambulanter 
P”egedienst: 
Telefon 07552/9337790

Hospizgruppe:
Einsatzleitung 0172/7758681

Initiative Regenbogen …
Glücklose Schwangerschaft:
Telefon 07552/91268

Erziehungsberatungsstelle 
Pfullendorf: 
Terminvereinbarung: 
Telefon 07571/730160

Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung Pfullen-
dorf:
Terminvereinbarung: 
Telefon 07571/5787

P”egestützpunkt
Landkreis Sigmaringen
Terminvereinbarung: 
Telefon 07572/7137368

Diakonisches Werk: 
Melanchthonweg 3, 
Telefon: 07552/5622

Maschinenring Linzgau:
Familienservice für Privat-
haushalte und landwirt-
schaftliche Betriebe: 
Tel. 07555/927740

Sozialverband VdK
Soziallotsen-Telefon: 
0160/99196605

  Angaben ohne Gewähr

NOTDIENSTE
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07552/251131 unbedingt erfor-
derlich. Die nächste Räuberfüh-
rung “ndet am 9. September um 
15.30 Uhr statt.

Tourist-Information

Führung durch die 
Unterwelt
Pfullendorf/hsg … Längst hat es 
sich nicht nur unter den Einhei-
mischen, sondern auch unter 
den Urlaubsgästen herumge-
sprochen: Die Führungen durch 
die Pfullendorfer Unterwelt sind 
ein echter Geheimtipp in Sachen 
Stadtgeschichte. Die Vielzahl an 
teilweise riesigen Gewölben und 
unterirdischen Verbindungs-
gängen sorgt stets für großes 
Erstaunen und Begeisterung bei 
den Besuchern. Am Mittwoch, 
6. Juli, um 17 Uhr “ndet die 
erste Kellerführung im Rahmen 
des Ferienprogramms statt. Die 
Führung startet am Marktplatz 
und dauert etwa zwei bis 2,5 
Stunden. Festes Schuhwerk wird 
empfohlen und pro Person sollte 
eine Taschenlampe mitgebracht 
werden. Die Teilnehmerzahl für 
die Führung ist auf 25 Personen 
begrenzt, eine frühzeitige An-

meldung bei der Tourist-Infor-
mation Pfullendorf unter Telefon 
07552/251131 ist erforderlich. 
Die Kosten betragen zwei pro 
Person. Die weiteren Termine 
für die Kellerführungen sind der 
10. August und der 31. August 
jeweils um 17 Uhr. 

Kinder- und Jugendbüro

Aktuelle Angebote
Pfullendorf/pa - Am Donners-
tag, 30. Juni, und Freitag, 1. 
Juli, “ndet im Jugendhaus für 
alle Grundschüler von 14.30 bis 
16 Uhr  der ŒKids-Treff• statt. 
Am Donnerstagabend, 30. Juni, 
hat das Jugendhaus  für alle 
Jugendlichen ab zwölf Jahren 
von 16 bis 21 Uhr geöffnet. 
Am Freitag, 1. Juli, öffnet das 
Jugendhaus wie gewohnt von 
19 bis 22 Uhr. Am Montag, 4. 
Juli, sind Jugendliche zwischen 
zwölf und 18 Jahren von 16.30 
bis 19 Uhr in den ŒOffenen Treff• 
eingeladen. Am Dienstag, 5. Juli, 
ist das Jugendhaus von 16.30 
bis 19 Uhr für alle Jugendlichen 
ab zwölf Jahren zum ŒOffenen 
Treff• geöffnet. Am Mittwoch, 6. 
Juli, können die Jugendlichen ab 

zwölf Jahren von 16.30 bis 19 
Uhr in den ŒOffenen Treff• kom-
men. Nähere Informationen gibt 
es unter Telefon 07552/251799.

TIP

Liquidation 
abgeschlossen
Pfullendorf/stt … Noch ein 
Gang zum Notar zur Löschung, 
dann ist das Technologie- und 
Innovationszentrum Geschichte. 
Im Jahr 2014 hatten die Gesell-
schafter, die Stadt Pfullendorf 
sowie die Gemeinden Herd-
wangen-Schönach, Illmensee 
und Wald, beschlossen, die 
Gesellschaft, für die zuletzt 
immer weniger Bedarf bestand, 
aufzulösen. In der Gemeinde-
ratssitzung am vergangenen 
Donnerstag hat Kämmerer 
Michael Traub nun die bei-
den letzten Jahresabschlüsse 
vorgestellt. Das Liquidations-
ergebnis “el wunschgemäß so 
aus, dass alle Gesellschafter das 
eingebrachte Kapital zurück 
erhalten. ŒDas Kapital, insgesamt 
102 000 Euro, wurde bereits an 
die Gesellschafter ausbezahlt•, 
erklärte Traub. 

Ordnungsamt

Hundesteuer- 
satzung geändert
Pfullendorf/stt … Keine Erhö-
hung der Hundesteuer, aber 
eine Anpassung der 15 Jahre 
alten Hundesteuersatzung an 
die Mustersatzung der kommu-
nalen Spitzenverbände hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung 
am vergangenen Donnerstag 
beschlossen. Wichtigste Ände-
rungen sind die Angleichung des 
Steuerrechts an das Polizeirecht 
bei sogenannten Kampfhunden 
und die Steuerbefreiung für 
Hunde, die nachweislich dem 
Schutz von Diabetikern und 
Epileptikern dienen. Bisher galt 
diese Regelung nur für Blinden-
hunde und für nachgewiesene 
Rettungshunde. ŒEine Erhöhung 
der Hundesteuer ist mit der 

neuen Satzung nicht verbun-
den•, sagte Kämmerer Michael 
Traub, der dem Gremium die 
Änderungen erläutert hatte. 

Baurechtsamt

Bebauungsplan 
wird aufgestellt
Pfullendorf/stt … Einstimmig 
hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung am Donnerstag be-
schlossen, einen Bebauungsplan 
für das Gewann ŒBirkenösch• 
in Aach-Linz aufzustellen. 
Baurechtsamtsleiter Josef 
Waldschütz informierte das 
Gremium, dass die Stadt eine 
aufgelassene Hofstelle in diesem 
Bereich erwerben konnte. Die 
Hofstelle wurde inzwischen 
abgerissen. Ein Teil des zu über-
planenden Baugebiets be“ndet 
sich in privater Hand. Zehn bis 
elf Wohnbauplätze, für die es 
bereits 18 Interessenten gibt, 
sollen auf dem innerörtlichen 
Areal entstehen. Damit eine 
städtebauliche Neuordnung 
und eine sinnvolle Bebauung 
der landwirtschaftlichen Brache 
gesichert ist, stimmte der 
Gemeinderat außerdem einer 
Veränderungssperre zu. 

Seepark

Rückbau der 
Themengärten
Pfullendorf/stt … Die zehn 
Themengärten im westlichen 
Bereich des Seeparks werden 
zurückgebaut. Dies beschloss der 
Gemeinderat in seiner Sitzung 
am Donnerstag einstimmig. Bür-
germeister Thomas Kugler und 
Hans-Jörg Bias, Geschäftsführer 
des Seeparks erinnerten an die 
Entstehung der Themengärten, 
die regionale Gartenbaube-
triebe zur kleinen Gartenschau 
im Jahr 2001 errichteten. Von 
Anfang seien die Themengärten 
nur auf Zeit gebaut worden, 
sagte Kugler. Dank ehrenamt-
licher Gruppen sei es trotzdem 
möglich gewesen, die Gärten 
auf diese lange Zeit zu erhalten. 
Inzwischen wolle aber auch 
die letzte Gruppe, die Rentner 
der Geberit, altershalber ihr 
Engagement einstellen. ŒDie 
Anlage ist in die Jahre ge-
kommen, es stehen größere 

Reparaturen an•, sagte Bias. Er 
schätze allein den Aufwand für 
die Sanierung der Gärten auf 
50 000 Euro. Für den Unterhalt 
müssten zudem jährlich 15 000 
Euro aufgebracht werden. Geld, 
das die Stadt zusätzlich zum 
bisherigen Zuschuss von über 
200 000 Euro zur Verfügung 
stellen müsste, sodass sich der 
jährliche Zuschuss auf 250 
000 bis 300 000 Euro erhöht. 
Andernfalls könne das Geld für 
den Erhalt der Themengärten 
nur aufgebracht werden, wenn 
andere P”egemaßnahmen im 
Seepark gekürzt würden, sagte 
Bias. Alternativ schlugen der 
Bürgermeister und Bias vor, die 
Themengärten abzuräumen, 
wobei die Bäume und Hecken 
an andere Orte, beispielsweise 
an den geplanten Campingplatz 
versetzt werden sollen. Auch die 
baulichen Anlagen sollen, soweit 
möglich, an anderer Stelle im 
Seepark oder im Stadtgebiet 
eine Wiederverwendung “nden. 
Für den schwebenden Garten, 
eine erhöhte Metallkonstruktion 
mit Treppe, hatte Bias zugleich 
einen Verwendungsvorschlag. 
ŒEr würde genau in die Verlän-
gerung des Wasserspielplatzes 
im Bereich der Weidenbrücke 
passen•, sagte er. Ein neu-
er Standort wird in diesem 
Zusammenhang auch für den 
dortigen Grillplatz gesucht. Das 
benachbarte Obstbaumlabyrinth, 
ein Geschenk der französischen 
Partnerstadt St. Jean de Braye 
zur Eröffnung des Seeparks, soll 
bestehen bleiben.  

Standesamt

Vertrag mit 
Illmensee
Pfullendorf/stt … Weil die Ver-
waltung der Gemeinde Illmensee 
derzeit aufgrund der personellen 
Besetzung nicht in der Lage 
ist, ein eigenes Standesamt zu 
führen, kam aus dem dorti-
gen Rathaus die Anfrage, ob 
das Pfullendorfer Standesamt 
für fünf Jahre die Aufgaben 
übernehmen kann. Im Gegenzug 
bot die Gemeinde Illmensee 
einen Aufwandsersatz in Höhe 
von 5000 Euro an. Darüber hat 
Hauptamtsleiter Hans-Jürgen 
Rupp den Gemeinderat in 
der Sitzung am vergangenen 
Donnerstag infomiert. ŒWir 
machen es schon eine Zeit lang 

Die Tourist-Information veranstaltet am 10. Juli wieder eine Räuber-
führung durch die historische Altstadt.  Foto: Stadt
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kommissarisch und können die 
zusätzlichen Aufgaben mit un-
serem Personal stemmen•, sagte 
Rupp. Der Gemeinderat stimmte 
der Bildung eines gemeinsamen 
Standesamtsbezirk unisono zu. 
Standesbeamte im Sinne der 
Rechtsvorschriften sind jetzt 
Georg Weißhaupt und Sonja 
Wiesbeck sowie Jürgen Hess als 
stellvertretender Standesbeam-
ter. Trauungen können außer-
dem noch die Eheschließungs-
standesbeamten Gerhard Dippel 
sowie die Bürgermeister Thomas 
Kugler in Pfullendorf und Jürgen 
Hoffmann in Illmensee vorneh-
men.  

Christuskirche

Konzert
Pfullendorf/pa … Die evangeli-
sche Kirchengemeinde lädt alle 
Musikfreunde am Sonntag, 3. Juli, 
zu einer sommerlichen Abend-
musik mit dem Thema ŒGeh aus 
mein Herz und suche Freud• in 
die Christuskirche ein. Beginn ist 
um 19 Uhr. Ausführende sind Uta 
Helene und Udo-Rainer Follert. Sie 
bringen Lieder sowie Orgel- und 
Kammermusik von Carl Philipp 
Emanuel Bach, Jakob van Eyck, 
Gaetano Donizetti, George Gersh-
win und anderen zu Gehör. Der 
Eintritt ist frei. Um eine Spende 
wird gebeten. 

Taisersdorf

Experimenteller 
Musiktag
Taisersdorf/pa … Dorle Ferber, 
Michael Kussl und der Verein 
für Jugend, Kunst und Kultur 
lädt am Samstag, 2. Juli, zum 
archex-archaisch experimentel-
len Musiktag ein. Beginn ist um 
19 Uhr. Im Atelier für Klang und 
Eisen (Hirtengärten 13) wird von 
verschiedenen Künstlern lokal, 
global und neurogalaktisch 
Improvisation und Komposition 
out of Space geboten. 

Fußball

VfB Stuttgart zu 
Gast
Pfullendorf/pa - Dem SC 
Pfullendorf ist es gelungen der 
Region ein ganz besonderes 
Testspiel-Highlight zu präsen-
tieren: Am Dienstag, 12. Juli, um 
18.30 Uhr gibt sich kein gerin-
gerer als der VfB Stuttgart die 
Ehre. Das Team von Jos Luhukay 
tritt gegen den einheimischen 
SC Pfullendorf an.

Ferienregion

Mittwochswandern
Pfullendorf/pa … Die Mittwochs-
wanderer unternehmen am 6. 
Juli mit dem Ehepaar Utz einen 
Aus”ug zum Andreashof bei 
Überlingen. Der Demeter-Hof 
wird besichtigt. Anschließend 
wird im Hof-Café zu Kaffee und 
Kuchen eingekehrt. Abfahrt in 
Fahrgemeinschaften ist um 14 
Uhr am Stadtgartenvorplatz. Der 
Fahrtkostenanteil für Mitfahrer 
beträgt vier Euro.

Riesters Radtour

Fahrt zur Besen-
wirtschaft
Pfullendorf/pa … Die Diens-
tagsradler unternehmen am 5. 
Juli mit Hermann Riester eine 
geführte Radtour zur Besenwirt-
schaft Rubacker bei Krumbach. 
Die Fahrt führt über Sylvenstal, 
Langgassen und Krumbach. 
Nach einer Einkehr geht es 
über Illmensee, Ruschweiler, 
Denkingen und Brunnhausen 
wieder zurück. Abfahrt ist um 
14 Uhr am Marktplatz, Rückkehr 
gegen 18 Uhr. Neu Interessierte 
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Öffentliche Bekanntmachung
Zur Sicherung des mit Aufstellungsbeschluss vom 23.06.2016 eingeleiteten Bebauungsplan-
verfahrens ŒBirkenösch•, Gemarkung Aach-Linz, hat der Gemeinderat der Stadt Pfullendorf 
in der öffentlichen Sitzung vom 23.06.2016 die nachfolgende Veränderungssperre nach § 
14  Baugesetzbuch beschlossen:

Satzung über die Veränderungssperre für das Gebiet ŒGewann Birkenösch•

Aufgrund von § 14 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.d.F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748) in Verbindung mit 
§ 4 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat der Stadt Pfullendorf am 23.06.2016 fol-
gende Veränderungssperre als Satzung beschlossen:

§ 1 
Anordnung der Veränderungssperre

Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplans ŒBirkenösch• wird eine 
Veränderungssperre angeordnet.

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist mit dem Plangebiet des  Bebau-
ungsplanes ŒBirkenösch• identisch. Für den räumlichen Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre ist der Lageplan vom 02.06.2016 maßgebend.

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre trägt die Bezeichnung ŒGewann Birkenösch•.

§ 3 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen:

1.  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden.

2.  Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
p”ichtig sind, nicht vorgenommen werden.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Vorhaben, von denen die Stadt Pfullendorf nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre hätte begonnen werden dürfen sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen stehen. Die 
Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde.

§ 4 
In-Kraft-Treten

Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 1 BauGB).

§ 5 
Geltungsdauer

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend.

Die Satzung über die Veränderungssperre kann während der üblichen Dienststunden beim 
Bauverwaltungsamt der Stadt Pfullendorf, Hauptstr. 30 (Klosterpassage), Zimmer Herr 
Waldschütz, eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 und Abs. 
2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der Sat-
zung ist nach § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Pfullendorf 
geltend gemacht worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen hingewiesen.

Stadt Pfullendorf, den 29.06.2016 

Thomas Kugler, Bürgermeister
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oder Feriengäste sind jederzeit 
herzlich willkommen. 

Furtmühle

Interkultureller 
Sommer
Pfullendorf/pa … Das Team der 
Furtmühle veranstaltet in die-
sem Jahr einen interkulturellen 
Sommer mit einem interaktiven 
Gestaltungsprozess rund um 
das Thema Integration, Inklusion 
und Zusammenleben verschie-
dener Kulturen. Die Vorbereitung 
auf einen der Inklusion und In-
tegration gewidmeten Sommer 
“ndet im Rahmen der Dachbau-
hütte statt. In diesem sechstägi-
gen Workcamp geht es darum, 
den barrierefreien Zugang zum 
Gelände und zu den Außen- und 
Innenräumen der Furtmühle zu 
gestalten.  Of“zielle Auftakt-
veranstaltung ist am 2. Juli im 
Rahmen des Familiensamstags. 
Hier werden die verschiedenen 
Veranstaltungen in den Mona-
ten Juli, August, September und 
Oktober vorgestellt, die alle rund 
um die geplanten konzeptionel-
len Veränderungen statt“nden. 
Im Rahmen von sogenannten 
Heldenmuttagen wird an jeweils 
einem Wochenende im Monat 
in einer kleinen Gruppe junger 
Menschen zwischen zwölf und 
18 Jahren intensiv an den The-
men Inklusion und Behinderun-
gen gearbeitet, mit spannenden 
erlebnispädagogischen Ange-
boten und Unternehmungen 
und mit dem Ziel, sich selbst zu 
erfahren. Hier können Jugend-
liche viel Neues erleben und 
sich in künstlerischen Umset-
zungen des Erlebten erproben. 
Im August gibt es innerhalb des 
Ferienspaßprogramms der Stadt 
Pfullendorf vier Veranstaltungen 
von jeweils fünf Tagen mit un-
terschiedlichem Programm für 
Kinder und Jugendliche. Themen 
sind unter anderem: Handwer-
kerleben … Handwerk erleben, 
Reise durch Europa, Kulturen 
hier und da. Diese Ferientage 
sollen einem großen Kreis von 
Kindern und Jugendlichen offen 
stehen, willkommen sind Kinder 
mit und ohne Behinderungen. 
Idealerweise werden diese Fe-
rientage auch von den Jugend-
lichen der Heldenmuttage mit-
gestaltet und begleitet. An den 
Familiensamstagen wird einmal 
im Monat öffentlich präsentiert, 

was an den verschiedenen Tagen 
und bei den Veranstaltungen 
passiert ist und künstlerisch 
oder handwerklich gestaltet 
wurde. Auch der fortschreitende 
Bauprozess zur Erweiterung 
der Furtmühle kann vorgestellt 
werden. In der Außenstelle in 
Pfullendorf - Galerie im Grünen 
Haus - ist im ganzen Sommer zu 
sehen, wie sich die Beteiligten 
mit dem Thema Inklusion und 
Interkulturelle Tage auseinander 
setzen. Hier wird fortlaufend 
vielfältig gestaltet, Erlebtes wird 
ausgestellt, ebenso Fotos, Ge-
mälde und kleine Kunstwerke.

Landratsamt 

Feldtag
Sigmaringen/pa … Der Fach-
bereich Landwirtschaft lädt 
am Donnerstag, 7. Juli, zum 
großen Versuchsfeldtag auf 
dem Zentralen Versuchsfeld 
Oberland in Krauchenwies ein. 
Die of“zielle Eröffnung ist um 
9.30 Uhr. Anschließend “nden 
geführte Versuchsbesichtigun-
gen statt. Die letzten Führungen 
durch die Versuche beginnen 
um 18 Uhr. Der Feldtag wird in 
Zusammenarbeit mit namhaf-
ten P”anzenschutz“rmen und 
dem Beratungsdienst Ackerbau 
Sigmaringen durchgeführt. 
Auf dem Zentralen Versuchs-
feld in Krauchenwies werden 
sowohl Sortenexaktversuche als 
auch P”anzenschutzversuche 
in Getreide und Raps vorge-
stellt. Vertreter verschiedener 
Saatzucht“rmen präsentieren 
ihre aktuelle Sortenpalette. 
Eine Expertin der Universität 
Hohenheim informiert über den 
Anbau von exotischen P”anzen 
wie Chia oder Quinoa in unserer 
Region. Für Verp”egung ist 
durch den Gesangverein Krau-
chenwies gesorgt. Interessierte 
Landwirte, Berater und Verbrau-
cher sind herzlich eingeladen. 
Das Versuchsfeld liegt an der 
Bundesstraße 311 zwischen 
Krauchenwies und Rul“ngen vor 
der Abfahrt nach Ostrach auf 
der linken Seite.

Ihr starker Werbepartner
in der Region.

Öffentliche Bekanntmachun g
Der Gemeinderat der Stadt P fullendor f  hat am 23.06.2016 in ö ff entlicher Sitzun g auf  
Grund von § 2 Abs. 1 BauGB i. V. mit § 13a BauGB beschlossen, für das Gewann Bir -
kenösch in Aach-Linz einen Bebauun gsplan im beschleuni gten Ver fahren mit der Be -
zeichnun g ŒBirkenösch•, Gemarkung Aach-Linz, au fzustellen. Eine Umweltprü fung 
ist nicht er forderlich, es handelt sich um eine Innenentwicklun g. Die Bebauun gs-plan-
aufstellun g erstreckt sich auf die Grundstücke, Flst. 32, Flst. 31, Flst. 32/1 und Flst. 32/4
der Gemarkun g Aach-Linz.

Die westliche Ab grenzun g des Geltun gsbereichs entlan g des Außenbereichs ist noch
variabel zu sehen, ggf . wird eine Ausdehnun g dieser Ab grenzun g in den Au ßenbe-
reich hinsichtlich notwendi ger Grünordnun g erforderlich, was sich im lau fenden Be-
bauun gsplanver fahren noch detailliert er geben wird .

Im Rahmen des Bebauun gsplanverfahrens werden für den Planeinzu gsbereich auch
örtliche Bauvorschriften für die Zulässi gkeit bau gestalterischer und genehmi gungs-
rechtlicher An forderun gen gemäß § 74 LBO aufg estellt .

Der Geltun gsbereich ergibt sich aus nach folgendem Kartenausschnitt vom 02.06.2016 .

Zie le un d Zwec ke der P lanun g

Anla ß für die Au fstellun g des Bebauungsplanes ŒBirkenösch• ist die Schaff ung von
Wohnbauplätzen auf dem Areal der ehem. landwirtschaftlichen Hofstelle samt den 
angrenzenden Grundstücks ” ächen.

Die bestehende Landwirtschaftsbrache bedarf einer städtebaulichen Neuordnun g.

Für eine zukün f ti ge Folgenutzun g des Gesamtreals sind nicht nur eine überarbeitete
Erschließung (Verkehrsanbindun g) sondern auch konkrete planun gsrechtliche Über-
prü fungen/Vor gaben zu Art und Ma ß der baulichen Nutzun gen er forderlich. Im Ein -
zelnen geht es um fol gende Planziele :

- Aufstellun g von örtlichen Bauvorschri f ten gemäß § 74 LBO

- Aufstellun g von planun gsrechtlichen Festsetzun gen nach dem BauGB sowie die Art
des Baugebietes nach der BauNVO

- städtebauliche Neuordnung einer bislang überwiegend landwirtscha f tlic h
genutzten F läche

- ggf. Ent”echtung der technischen Infrastruktur , Bodenordnun g mit Grundstück -rr
sparze ll ierun g

- verkehrliche Erschlie ßung und ggf . Neuordnun g

- ökolo gische Grünzäsur/grünordnerische Maßnahme n

Erörterun g der P lanun g

Zur Dar legung und Erörterun g der allg emeinen Zie le und Zwecke der Bebauun gs-
planun g wird au fg rund von § 13a BauGB i. V. mit § 13 Abs. 2 und 3 BauGB eine
Öffentlichkeitsbeteili gung in Form einer vorzeiti gen Offenle gung des Bebauungs-
plankonzeptes mit örtlichen Bauvorschri f ten durch geführt, au f  welche noch geson-
dert hingewiesen wir d.

Stadt Pfullendorf, den 29.06.201 6
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Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Pfullendorf
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 
2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemein-
derat der Stadt Pfullendorf am 23.06.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

1)  Die Stadt Pfullendorf erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.

2)    Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden durch natürliche Personen im  Gemeindege-
biet, soweit es nicht ausschließlich der Erzielung von Einnahmen dient.

3)    Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden gehalten, so ist die Stadt Pfullendorf 
steuerberechtigt, wenn der Hundehalter seine Hauptwohnung in Pfullendorf hat.

§ 2 
Steuerschuldner und Haftung, Steuerp”ichtiger

1) Steuerschuldner und Steuerp”ichtiger ist der Halter eines Hundes.

2)  Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder seinem Wirtschaftsbe-
trieb für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Kann  der Halter ei-
nes Hundes nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer den Hund  wenigstens drei Mo-
nate lang gep”egt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat.

3)  Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsmitgliedern ge-
meinsam gehalten.

4)  Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

5)  Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so haftet der Eigentümer ne-
ben dem Steuerschuldner als Gesamtschuldner.

§ 3 
Beginn und Ende der Steuerp”icht

1)  Die Steuerp”icht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn des Haltens folgenden Kalen-
dermonats, frühestens mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt 
wird. Beginnt die Hundehaltung bereits am 1. Tag eines Kalendermonats, so beginnt auch 
die Steuerp”icht mit diesem Tag.

2)  Die Steuerp”icht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung been-
det wird. § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 5 bleiben unberührt.

§ 4 
Erhebungszeitraum; Entstehung der Steuer

1)  Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

2)  Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 1. Januar für jeden an diesem Tag im 
Gemeindegebiet gehaltenen über drei Monate alten Hund.

3)  Beginnt die Steuerp”icht im Laufe des Kalenderjahres, so entsteht die Steuerschuld für die-
ses Kalenderjahr mit dem Beginn der Steuerp”icht.

§ 5 
Steuersatz

1)  Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 90,00 3. Für das Halten eines Kampf-
hundes gem. Abs. 3 beträgt der Steuersatz abweichend von Satz 1 900,00 3. Beginnt oder 
endet die Steuerp”icht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer der 
Steuerp”icht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer.

2)  Hält ein Hundehalter im Stadtgebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 gel-
tende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 150,00 3, für den zweiten 
und jeden weiteren Kampfhund auf 1.500,00 b. Werden neben Kampfhunden noch ande-
re Hunde gehalten, so gelten diese als Œweitere Hunde•.  Steuerfreie Hunde (§ 6) sowie 
Hunde in einem Zwinger (§ 7) bleiben hierbei außer Betracht. 

3)  Kampfhunde im Sinne dieser Satzung de“nieren sich nach § 1 Abs. 1 - 3 der Polizei-
verordnung (PolVO) des Innenministeriums und des Ministeriums Ländlicher Raum 
über das Halten gefährlicher Hunde vom 03.08.2000 in der jeweils geltenden Fas-
sung. Die Feststellung der Kampfhunde-Eigenschaft durch die Ortspolizeibehörde nach 
§ 1 Abs. 4 der in Satz 1 genannten PolVO ist dabei für die Festsetzung der Steuer nach 
Abs. 2 bindend.

4)    Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinne von § 7 Abs. 1 beträgt das 2,5-fache des Steuersat-
zes nach Abs. 1 Satz 1. Werden in dem Zwinger mehr als 5 Hunde gehalten, so erhöht sich 
die Steuer für jeweils bis zu 5 weitere Hunde um die Zwingersteuer nach Satz 1. 

§ 6 
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von

1)   Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfsbedürf-
tiger Personen dienen. Sonst hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Personen, die einen Schwerbe-
hindertenausweis mit den Merkzeichen ŒB•, ŒBL•, ŒaG• oder ŒH• besitzen,

2)    Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung mit Erfolg ab-
gelegt haben und für den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen.

3)    Hunde, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder Diabetiker dienen, wenn nach-
gewiesen wird, dass sie hierzu geeignet sind. 

§ 7 
Zwingersteuer

1)  Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter 
eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag für 
die Hunde dieser Rasse nach § 5 Abs. 4 erhoben, wenn der Zwinger, die Zuchttiere und die 
gezüchteten Hunde in das Zuchtbuch einer von der Gemeinde anerkannten Hundezüch-
tervereinigung eingetragen sind.

2)  Die Ermäßigung ist nicht zu gewähren, wenn in den letzten drei Kalenderjahren keine Hun-
de gezüchtet worden sind sowie für die Zucht von Kampfhunden i. S. von § 5 Abs. 3.

§ 8 
Allgemeine Bestimmungen über Steuervergünstigungen

1)  Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung (Steuervergünstigung) 
sind die Verhältnisse bei Beginn des Kalenderjahres, in den Fällen des § 3 Abs. 1 diejeni-
gen bei Beginn der Steuerp”icht maßgebend.

2)  Die Steuervergünstigung ist zu versagen, wenn
 1.  die Hunde, für die eine Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den an-

gegebenen Verwendungszweck nicht geeignet sind,

 2.  in den Fällen des § 7 keine ordnungsmäßigen Bücher über den Bestand, den Erwerb und 
die Veräußerung der Hunde geführt werden oder wenn solche Bücher der Stadt nicht bis 
zum 31. März des jeweiligen Kalenderjahres vorgelegt werden. Wird der Zwinger erst-
mals nach dem Beginn des Kalenderjahres betrieben, so sind die Bücher bei Antragstel-
lung der jeweiligen Ermäßigung vorzulegen.

 3.  in den Fällen des § 6 Nr. 2 die geforderte Prüfung nicht innerhalb von zwölf Monaten 
vor dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt von den Hunden mit Erfolg abgelegt wurde.

3)  Für Kampfhunde im Sinne des § 5 Abs. 3 werden Steuervergünstigungen nicht gewährt.

§ 9 
Festsetzung und Fälligkeit

1)  Die Steuer wird durch Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.

2)  In den Fällen der §§ 3 und 4 Abs. 3 ist die Steuer auf den der Dauer der Steuerp”icht ent-
sprechenden Teilbetrag festzusetzen.

3)  Endet die Steuerp”icht im Laufe des Jahres (§ 3 Abs. 2) und war die Steuer bereits festge-
setzt, ergeht ein Änderungsbescheid.

§ 10 
Anzeigep”icht

1)  Wer im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb eines 
Monats nach dem Beginn der Haltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter er-
reicht hat, der Stadt Pfullendorf schriftlich anzuzeigen. Bei Kampfhunden gem. § 5 Abs. 3 
ist auch die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des Vater- und Muttertieres) anzuzeigen.

2)  Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuerver-
günstigung, so ist dies der Stadt innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

3)  Eine Verp”ichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, wenn feststeht, dass die Hundehal-
tung vor dem Zeitpunkt, an dem die Steuerp”icht beginnt, beendet wird.

4)  Wird ein Hund veräußert, so ist in der Anzeige nach Abs. 2 der Name und die Anschrift des 
Erwerbers anzugeben.

§ 11 
Hundesteuermarken

1)  Für jeden Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet angezeigt wurde, wird eine Hunde-
steuermarke, die Eigentum der Stadt bleibt, ausgegeben.

2)  Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig. Die Stadt Pfullen-
dorf kann durch öffentliche Bekanntmachung Hundesteuermarken für ungültig erklären 
und neue Hundesteuermarken ausgeben.

3)  Hundezüchter, die zur Zwingersteuer nach § 7 herangezogen werden, erhalten zwei Hun-
desteuermarken.

4)  Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm bewohnten Hauses 
oder des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeigep”ichtige Hunde mit einer gülti-
gen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu versehen.

5)  Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der 
Hundehaltung innerhalb eines Monats an die Stadt zurückzugeben.

6)  Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine Ge-
bühr von 5,00 3 ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar geworde-
nen Steuermarke; die unbrauchbar gewordene Steuermarke ist zurückzugeben. Wird eine 
in Verlust geratene Steuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke un-
verzüglich an die Stadt zurückzugeben.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig einer Verp”ichtung nach §§ 10 oder 11 zuwiderhandelt.

§ 13 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.07.2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
der Hundesteuer vom 20.10.2000 mit allen ergangenen Änderungssatzungen außer Kraft.

Heilung von Verfahrens- und Formmängeln:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Pfullendorf geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

ausgefertigt    gez. Thomas Kugler

Pfullendorf, 24.06.2016   Bürgermeister
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Kreisabfallwirtschaft

Deponie 
geschlossen
Pfullendorf/pa … Die Kreisab-
fallwirtschaft teilt mit, dass die 
Entsorgungsanlage in Ringgen-
bach mit Abfallumladestation, 
Recyclingstation und Grün-
kompostanlage am Dienstag, 
12. Juli, vormittags geschlossen 
bleibt. Grund für die Schließung 
sind umfangreiche Wartungs-
arbeiten an der Wiegeanlage 
mit anschließender Eichung der 
Waage. Nachmittags sind Anlie-
ferungen zu der üblichen Öff-
nungszeit von 13 bis 16.30 Uhr 
wieder möglich. Fragen werden 
unter Telefon 07571/102-6608 
oder 07571/102-6607 beant-
wortet.

WIS

Beratertag
Sigmaringen/pa … Die Wirt-
schaftsförderung im Kreis 
Sigmaringen veranstaltet am 
Mittwoch, 13. Juli, wieder einen 
Beratertag mit Jürgen Kuhn von 
der Industrie- und Handelskam-
mer Bodensee-Oberschwaben. 
Kuhn beantwortet Fragen rund 
um die Existenzgründung und ist 
auch Ansprechpartner, wenn es 
um die Unternehmensnachfolge 
geht. Die Beratung kostet 60 
Euro. Eine Terminvereinbarung 
unter Telefon 0751/409226 oder 
E-Mail: kuhn@weingarten.ihk.de 
ist erforderlich. Weitere Informa-
tionen gibt es auf der Homepage: 
www.wis-sigmaringen.de.

Volksbank

Gute Vermögens- 
lage
Pfullendorf/stt - Der von der 
Europäischen Zentralbank (EZB) 
verordnete Niedrigzins macht 
auch der Volksbank Pfullendorf 
zu schaffen. Gegenüber dem 
Vorjahr hat sich der Jahres-
überschuss in 2015 um 24 000 
Euro auf knapp 403 000 Euro 
reduziert. Entsprechend nied-
riger fällt die Dividende für die 
Genossen aus. Bei der Mitglie-
derversammlung am Mittwoch 
folgten sie der Empfehlung von 
Vorstand und Aufsichtsrat und 
genehmigten sich drei Prozent 
Dividende. Im Vorjahr waren es 
noch vier Prozent. Trotzdem ist 
man mit der Entwicklung dank 
der Œrobusten Wirtschaftslage in 
der Region• insgesamt zufrie-
den. ŒDie Kundenforderungen 
erhöhten sich um 8,2 Prozent 
und die Kundeneinlagen um 7,8 
Prozent, sodass wir einen Bi-
lanzsummenzuwachs von mehr 
als zehn Millionen Euro aus dem 
Kundengeschäft generieren 
konnten•, sagte Bankdirektor 
Werner Groß. Außerdem konn-
ten die Reserven weiter erhöht 
werden, sodass das Bankhaus 
aus gezeichnetem Kapital und 
Rücklagen ein Eigenkapital von 
8,87 Millionen Euro bilanziert. 
ŒDie Vermögenslage ist gut, das 
überdurchschnittliche Eigenka-
pital gibt uns eine ausgezeich-

nete Basis für eine weitere gute 
und erfolgreiche Entwicklung 
der Bank•, sagte Groß, der für 
das laufende Jahr allerdings 
ein leicht rückläu“ges Ergebnis 
erwartet. In seinem Bericht ging 
Groß hart mit dem Kurs der EZB 
ins Gericht: ŒDie negativen Zin-
sen für Einlagen und das riesige 
Ankaufsprogramm von Staats- 
und Unternehmensanleihen ist 
ein Frontalangriff auf die regi-
onal tätigen Banken.• Das Ge-
schäftsmodell der Hereinnahme 
von Einlagen und der Ausgabe 
von Krediten an persönlich be-
kannte Kunden werde auf eine 
harte Probe gestellt, der ŒSparer 
quasi schleichend enteignet•. 
Dass die Bank gut gewirtschaf-
tet hat, zeigte auch der Prüfbe-
richt des Baden-Württembergi-
schen Genossenschaftsverbands, 
auszugsweise vorgetragen 
vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
Roland Brucker und dessen 
Stellvertreter Emil Gabele. Der 
Bericht verwies zwar Œauf einzel-
ne hohe Kreditrisiken•, bestätig-
te aber vor allem Œeine geordne-
te Vermögens- und Finanzlage• 
sowie eine Œgute Liquidität und 
einen soliden Ertrag•. Bürger-
meister Thomas Kugler, selbst 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
örtlichen Sparkasse, hob in sei-
nem Grußwort hervor, dass sich 
die Volksbank Pfullendorf trotz 
der Œstaatlichen und europäi-
schen Regulierungswut, die den 
regionalen Banken zu schaffen 
macht, gut behauptet hat•. 
ŒFür eine Durststrecke ist die 
Volksbank Pfullendorf aufgrund 
ihrer jahrelangen guten Arbeit 
gewappnet•, sagte Kugler, und 
Jürgen Albrecht vom Baden-
Württembergischen Genossen-

schaftsverband bestätigte: ŒAuf 
Ihre Zahlen können Sie stolz 
sein, Ihre Bank hat sich unter 
den schwierigen Voraussetzun-
gen gut behauptet.• Eine Verän-
derung gab es im Aufsichtsrat. 
Während Werner Gebert aus 
Pfullendorf einstimmig in das 
Gremium wiedergewählt wurde, 
musste für Josef Rumpel aus 
Burgweiler, der wegen Errei-
chens der Altersgrenze aus 
dem Gremium ausschied, ein 
Ersatz gefunden werden. Vom 
Aufsichtsrat vorgeschlagen und 
von den Genossen einstimmig 
gewählt wurde der Denkinger 
Rechtsanwalt und Ortsvorsteher 
Karl Abt. Guter Brauch ist das 
kulturelle Rahmenprogramm 
bei der Mitgliederversammlung, 
das in diesem Jahr der Mu-
sikverein Denkingen und das 
mundartliche Kabarettistenduo 
Ute Landenberger und Michael 
Willkommen, die zur Erheiterung 
des Publikums als ŒKächeles• 
Szenen einer Ehe präsentier-
ten. Josef Rumpel ist bei der 
Mitgliederversammlung wegen 
Erreichens der Altersgrenze aus 
dem Aufsichtsrat der Volksbank 
Pfullendorf ausgeschieden. Seit 
1992 gehörte der Burgweiler 
Schlossermeister und Unterneh-
mer dem Gremium an. Dank und 
Anerkennung gab es nicht nur 
von Volksbankvorstand Werner 
Groß, der Rumpel als Œguten 
Ratgeber, und gradlinigen Men-
schen, der Verantwortung nicht 
scheut• bezeichnete, sondern 
auch von Jürgen Albrecht vom 
Baden-Württembergischen 
Genossenschaftsverband. ŒSie 
stehen par Excellence für den 
genossenschaftlichen Gedan-
ken•, sagte Albrecht und ehrte 

den scheidenden Aufsichtsrat 
mit der silbernen Ehrennadel des 
Verbands. Eine Urkunde und ein 
Weinpräsent gab es außerdem 
für langjährige Mitglieder der 
Volksbank Pfullendorf. Beson-
ders hob Vorstand Werner Groß 
in diesem Jahr Anton Biller 
aus Hattenweiler hervor. Der 
84-Jährige ist bereits seit sechs 
Jahrzehnten Genosse des Bank-
hauses. Für 50-jährige Mitglied-
schaft wurden Hermann Bosch, 
Walter Dollenmaier, Karl Feh-
renbach, Karl Gitschier, Walter 
Hansen, Werner Hauck, Rudolf 
Hiestand, Adolf Hofmann, Max 
Johne, Jakob Rauschenberger, 
Edgar Schmieder, Johann Utz, 
Manfred Walk und Horst Wiede-
mann sowie die Unternehmen 
Pfullendorfer Torsysteme und 
Autohaus Walk. Weitere 33 
Genossen erwarben ihre Anteile 
vor 40 Jahren und 101 Mitglie-
der sind seit 25 Jahren dabei.

Vereinsgemeinschaft

Dorffest mit 
Gewerbeschau
Aach-Linz/pa … Die Vereinsge-
meinschaft Aach-Linz lädt am 
Sonntag, 3. Juli, zum tradi-
tionellen Dorffest mit einer 
Gewerbeschau ein. In diesem 
Jahr werden gleich zwei Jubiläen 
gefeiert. Das Dorffest wird 30 
Jahre alt und der beliebte 
Aach-Linzer Wochenmarkt am 

Die Volksbankdirektoren Werner Groß und Markus Schmid ehrten bei der Mitgliederversammlung langjährige Mitglieder.  Foto: Anthia Schmitt




















